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Dienstleistungen im Rahmen der 
EG-MaschRL 98/37/EG und BetrSichV
Eine Produktinformation des Geschäftsfelds Elektro- und Gebäudetechnik

Die EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG legt 
seit dem Jahr 1995 verbindliche Mindest-
anforderungen für neue und wesentlich ver-
änderte Maschinen und Anlagen fest. Durch 
die 9. Verordnung zum  Geräte- und Produkt-
sicherheitsgesetz ist sie in Deutschland ver-
bindlich eingeführt.

Die Betriebssicherheitsverordnung gilt für 
die Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch 
Arbeitgeber und legt in den Anhängen 1 und 
2 Mindestanforderungen für die Beschaffen-
heit und die Benutzung von bestehenden 
Maschinen und Anlagen fest. Sie ist seit dem 
3. Oktober 2002 verbindlich anzuwenden.

Wann sind die Sicherheitsanforderungen  
zu  beachten?
� Betrieb von Maschinen und Anlagen
� Bau und Errichtung neuer Anlagen 
� Einkauf und Verkauf von gebrauchten 

 Maschinen
� Modernisierung, Umbau und 

 Erweiterungen

Unsere Leistungen
� Unterstützung bei der Konformitäts-

bewertung und der CE-Kennzeichnung
� Beratung zu gesetzlichen Anforderungen 

und Normen
� Beratung zu technischen und sicherheits-

technischen Fragestellungen

� Durchführung von Gefahrenanalysen und 
Risikoabschätzungen

� Prüfung der technischen Ausführung 
von Maschinen und Anlagen auf Über-
einstimmung mit sicherheitstechnischen 
Vor gaben und Normen

� Bewertung der sicherheitsrelevanten Teile 
von technischer Dokumentation und  

 von Betriebsanleitungen im Sinne der 
 EG-Maschinenrichtlinie
� Durchführung von wiederkehrenden 

 Prüfungen gemäß BGV A3

Ihr Nutzen
� Sicherheitstechnische Ausführung Ihrer 

Maschinen und Anlagen vor Ort
� Dokumentation des sicherheitstech-

nischen Stands
� Kostengünstige und praxisgerechte 

 sicherheitstechnische Lösungen
� Beratung zu sicherheitstechnischen 

 Aspekten in der Planungs- und Um-
setzungsphase

           Achtung: Ende 2009 erfolgt eine 
Novel lierung der MaschRL 2006/42/EG. 
Diese ist ab dem 29.12.09 ohne Über-
gangsfrist gültig. Wir beraten Sie gerne.
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